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Der Streıt die Konfessionsschule

Die schulpolitischen Auseinandersetzungen 1n der Bundesrepublik

Seit langem vergeht aum eın Tag ohne nNEeEUeE Meldungen über die schulpolitischen
Schwierigkeiten 1n der Bundesrepublik Deutschland. Vıer „Hauptkriegsschauplätze“
beherrschen das Biıld Baden-Württemberg (oder u€r;: der südwürttemberg-hohen-
zollernsche Landesteıl), Bayern, Nordrhein-Westfalen un Rheinland-Pfalz, also die
Bundesländer oder Landesteile mMi1t mehrheitlich katholischer Bevölkerung. eht INan

der Entstehungsgeschichte dieser Auseinandersetzungen nach, entdeckt INanl, da
der Anstof{fß nıcht 1n diesen Ländern, sondern 1in Niedersachsen erfolgte un da

lange eit Ort der jetzigen Auseinandersetzungen aum bemerkt oder 1in seiner
Bedeutung nıcht richtig eingeschätzt wurde.

Diesen Ansto(ß yab das CGeset7z über das öftentliche Schulwesen 1n Niedersachsen
VO 15 1954 Es bedrohte 1n den früher Preufßen gehörenden Landesteilen den
Fortbestand der dort yemäfßs dem Preufßischen Schulgesetz VO  - 1906 eingerichteten
Bekenntnisschulen. Es erklärte alle öftentlichen Schulen orundsätzliıch christlichen
(Gemeinschafts-)Schulen un machte die Errichtung VO  3 Bekenntnisschulen VO  } eiıner
Reihe VO  3 Voraussetzungen abhängig, VO  3 denen 1er 11U!r die wichtigsten heraus-
gegrifien werden sollen

Durch die Errichtung eıiner Bekenntnisschule durfte der Bestand mindestens eines
Gemeinschaftsschulsystems VO'  3 AaNnNgCEMESSCAHCM Ausbaustand 1mMm Bereich des Schulträgers
nıcht beeinträchtigt werden und die Bekenntnisschule durfte 1n ihrem Ausbau nı  cht
wesentlich hinter einem der Größe des Schulträgers ANSCHICSSCHEN Schulsystem Zzurück-
tretfen.

DDen Antrag auf Errichtung einer Bekenntnisschule mufßÖten die gesetzlichen Ver-
Lreter VO:  3 mindestens K2ZO: 1mM Bereich eines Schulträgers mMiI1t über 5000 Einwohnern VO  -

mindestens 240 Schülern stellen, und eın erfolglos gebliebener Antrag sollte EerSsSt nach
Jahren wiederholt werden können.

Im Bereich eınes Schulträgers, dem ine Schule VO wenıger als Stuten angem«elS-
N  3 ware, sollten mehrere bestehende öftentliche Volksschulen mMi1ıt Inkrafttreten des
(Gesetzes einer Schule für Schüler er Bekenntnisse zusammengefafist werden.

Da{iß diese Bestimmungen mit dem Artikel des Reichskonkordats VO 1933
sachlich unvereinbar a  N, 1st außer Zweıiıftel. Der Verfassungsstreit zwischen der
Bundesregierung un dem Land Nıedersachsen, ob das Land Niedersachsen durch den
Versto{fß das Konkordat eın Rechrt des Bundes auf Respektierung der für ıhn
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verbindlichen internationalen Verträge verletzt habe, endete 26 1957 mıiıt dem
bekannten Karlsruher Urteıl, wonach ZWar die völkerrechtliche Gültigkeit des Kon-
kordats bestätigt, ıne verfassungsrechtliche Bindung des Landesgesetzgebers die
Schulbestimmungen des Reichskonkordats jedoch verneılnt un: dem Bund auf Grund
der verfassungsmäßligen Kompetenzverteilung die Möglichkeit abgesprochen wurde,
in einem Land die Erfüllung der Schulbestimmungen des Reichskonkordats durch-
CIl

Es 1St müfßiıg, arüber streiten, ob für die Väter des niedersächsischen Schul-
VO  3 1954 dıe Beseitigung der Bekenntnisschulen das bestimmende Motiıv WAar,

oder ob dieser Erfolg nıcht UNSCIN als Nebeneffekt bei dem Vorhaben einkalkuliert
wurde, VO  — der wen1g gegliederten Volksschule möglıchst voll gegliederten, wenn

nıcht Sar mehrzügigen Volksschulsystemen kommen. Denn dieses bildungspolitische
Ziel Lrat überall in der Bundesrepublık 1n den folgenden Jahren in den Mittelpunkt
aller schulpolitischen Überlegungen un Aktionen. Wiährend VO  3 1961 ab 7zwiıischen
dem Vatikan un dem Land Nıedersachsen Verhandlungen über iıne konkordatäre
Beilegung der Differenzen 1n der Schulfrage StreNgSsSteEr Vertraulichkeit anliıefen,H O A A T T D T E — F
begann 1in den Kultusministerien aller Länder un: 1n der Ständigen Konterenz der
Kultusminister die systematische Vorarbeit für ine den heutigen Verhältnissen -
yepaßte organısatorische und strukturelle Neuordnung UuU1lSeCICc5 Schulwesens
Mit Schwerpunkt auf dem Gebiet der Volksschule. Die wachsende Einsicht 1n die Not-
wendigkeit eiıner Verlängerung der Pflichtschulzeit eın neuntes Schuljahr führte
zwangsläufıg der Erkenntnis, daß heute wen1g gegliederte Schulen, VO  3 verschwin-SE Ea E E a A P
denden Ausnahmen abgesehen, den Bildungserwartungen un Bildungsanforderungen
nıcht mehr entsprechen.

Die Haltung der Parteien un: der katholischen Kirche

Die deutschen Länder beziehungsweise Landesteile, 1n denen auf Grund VO  — Ver-
fassung und Gesetzen die Volksschule LLUT als Gemeinschaftsschule oder christliche (7e:
meıinschaftsschule bestand, sıch bei der Verwirklichung der Schulorganisa-
tion selbstverständlich eichter als die Länder, in denen das Elternrecht auf Wahl der
Schulart verfassungsrechtlich verankert WAar. iıcht als ob nıcht auch dort, VOTLT allem
1n ländlichen Bezirken, gemeindlicher Partikularismus („Unsere Kinder gehören 1n
uUuNsere Schule!“) anfänglich Schwierigkeiten un Widerständen geführt hätte: die-
SCmM Ressentiment W ar aber wesentlich leichter begegnen als dort, sıch damit
noch die Gewöhnung konfessionelle Trennung verband. Daß 1U  - die ersten

Schulzusammenfassungen 1n den VO  - SPD-Mehrheiten regıerten Ländern Nieder-
sachsen und Hessen 1n Angriff genommen wurden (ın den drei sozialdemokratisch
regierten Stadtstaaten Berlin, Bremen un: Hamburg War die Ausgangslage VO  3 VOTI1-

herein anders), Crregie 1n katholischen Kreisen den Verdacht, 1er werde nach alter
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marxiıstisch-sozialistischer Tradition der Versuch NiternoOoMMeECN, die Religion Aus dem
öftentlichen Leben verdrängen. Das Godesberger Programm der SPD Wr ZWAar

einer Festlegung in der Schulfrage sorgfältig ausgewichen, un der Entwurt der bil-
dungspolitischen Leıitsätze der SPD VO Julı 1963 erklärte 02  b} da{fß die Parte1 Aaus

staatspolitischen un pädagogischen Gründen die Gemeinschaftsschule vorziehe, da
aber den Kiındern solcher Eltern, die einer durch ihren Glauben yanzheitlich bestimm-
ten Erziehung den Vorrang yäben, der Besuch eiıner Bekenntnisschule ermöglıcht Wer-

den solle un dafß keine der VO Staat durch Gesetz zugelassenen Schularten diskri-
minıert werden dürtfe ber iın den innerparteılıchen Auseinandersetzungen wurde
doch deutlich, dafß die Vertechter der Gewissensfreiheit auf dem Schulsektor immer-
hın Männer W 1€e der Parteivorsitzende Brandt, die Bundestagsabgeordneten Dr Arndt
un Dr Heınemann auf heftigen Wi;iderstand stießen un: ıhr Konzept zunächst
nıcht durchsetzen konnten.

TIrotzdem bleibt höchst bedauerlich, daß sowohl katholisch-kirchliche Stellen als
auch die CDU/CSU 1n den VO  w ıhr regıerten Ländern allzulange die Schulfrage Zzut
W 1e ausschließlich dem ideologischen Gesichtspunkt der Abwehr glaubens- und
kirchenfeindlicher Bestrebungen beziehungsweise des polıtischen Gegensatzes ZUr SPD
sahen, AaNSTAatt sıch 1n erstier Linıe MI1t der rage der Sachgerechtigkeit bestimmter O:
SUNgCH befassen. Was die kirchliche Seıite betrifit, hatte als erster Kardinal Döpf-
ner bereits 1mM Februar 1963 geiußert, bei der Errichtung VO  w Zentralschulen auf dem
Land dürfe 1119  ; ıcht versuchen, die Entwicklung aufzuhalten, die kommen musse
un kommen werde. ber schon die Verlautbarung der bayerischen Bischöfe VO

22 1963 verknüpfte die sıch wünschenswerte Zusammenlegung kleiner Schulen
mi1t eıner Fülle VO  3 Bedingungen, die 1ın der Praxıs sehr schwer vereinbar sind. Und
die Verlautbarung aller deutschen Bischöte Zur Frage der zeitgerechten Landschule
(am 15 11 1963 VO  } Rom aus) wehrte sıch die Vorstellung, „als se1 die Zusam-
menlegung der wen1g gegliederten Schulen das Allheilmittel für die Bildungstörde-
Iung des Landkindes“, un verschärfte den eben erwähnten Bedingungskatalog noch
weıter.

Diese zunehmend retardierende Haltung der katholischen Kirche WAar bemer-
kenswerter, als sıch die e&  C inzwischen, vielleicht weniıger AaUS Überzeugung
als dem Druck einer Veränderung der politischen Landschaft, ZUur Räumung
bisher gehaltener Positionen veranlafit csah Nachdem der FDP bei der Bundestags-
ahl 1961 gelungen WAar, iıhrem Erscheinungsbild einen deutlichen Kontrast dem
der CD  S geben und die absolute Mehrheit der CDU brechen, lag nahe,
daß S1€e auch für die kommenden Landtagswahlen nach gyee1gneten Kontrastmöglich-
keiten suchen un S1e gerade aut dem Gebiet der Kulturpolitik finden würde. Der
Wahlkampf VOT der rheinland-pfälzischen Landtagswahl 1m Frühjahr 1963 bot ine
besonders günstıge Gelegenheit. Nachdem auch dort die CD  S& ihre absolute Mehrkheit
verlor, sah S1e sıch bei den Koaliıtionsverhandlungen eıner kulturpolitischen Einheits-
front VO  - SPD un FDP gegenüber. Wollte Sie überhaupt noch FEinflu(ß auf den 1n
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vielen Fällen entscheidenden Gesetzesvollzug durch die öftentliche Verwaltung wah-
reN, mu{fÖte s1e ihren früheren Widerstand die durchgängige Zusammenfassung
der Volksschulen möglichst weıt gegliederten Systemen aufgeben. Der Entschlufß fiel

schwerer, als die Zustimmung der CD  @ AD YE Beseitigung jener Verfassungs-
lausel erforderte, wonach ein geordneter Schulbetrieb auch durch iıne einklassige
Schule gewährleistet seın sollte.

Eın Schlagwort

Fast 1m gleichen Augenblick, als die deutschen Bischöfe VO KRom AUS ihre Vor-
ehalte Mittelpunktschulen un: durchgegliederte Schulen anmeldeten, begann
eın LEUECT Abschnitt der Vorgeschichte der augenblicklichen bildungspolitischen S1itua-
t10N. In der Illustrierten „Stern® erschien Anfang November 1963 eın Bericht
der aufreizenden Überschrift: „Sınd Katholiken dümmer?“, dem sıch sofort iıne
alle Kreise der Oftentlichkeit erfassende Diskussion über den Bildungsstand 1n der
Bundesrepublik entzündete. Schon dieser Bericht führte einen wuchtigen Angrift aut
die wenı1g gegliederten Volksschulen un verwıes aut den Zusammenhang 7zwischen
Konfessionsgliederung un Schulzustand. Nun bedurfte NUuUr noch eines eingängıgen
Schlagworts, die öftentliche Meınung aut den gewünschten Kurs setrtzen. Das
Verdienst, dieses Schlagwort erfunden haben, gebührt eorg Pıcht, der einer 1
Februar 1964 erscheinenden Artikelserie 1in „Christ un 1t“ die zündende ber-
schrıft 95  1e deutsche Bildungskatastrophe“ gab. Wenn überhaupt noch ine Auswe1-
Lung der öftentlichen Diskussion möglıch WAal, wurde Ss1e durch dieses Stichwort -
reicht. Dadurch, daß Pıcht auch den ökonomischen Aspekt der Bildung dargestellt
hatte die Bedeutung elnes hohen Bildungsstandes nıcht HUr für das Sozlalprestige des
einzelnen, sondern auch für die wirtschaftliche Weltgeltung e1nes Volkes un daß
seine Ausführungen über Kritik un: Gegenkritik celbst 1n die Spalten der regionalen
Presse drangen, wurde das Interesse weıter Kreıise geweckt, die sıch bısher MIt der
aterıe nıcht befafßt hatten, DU  - aber begier1g die ihnen eingängıge Argumentatıon
autnahmen. Vor allem das statistische Material mi1t Vergleichszahlen über Schulerfolge
in den verschiedenen deutschen Bundesländern mufte den Eindruck erwecken, da{ß die
überwiegend katholischen un zugleich VO  ' der CDU regıerten Länder sıch iın einem
deutlichen Bildungsrückstand gegenüber den Ländern mI1t überwiegend evangelischer
Bevölkerung un sozialdemokratischer Regierung befänden.

Oftenbar bedurfte dieses massıven Anstoßes, auch die innerkatholische Bil-
dungsdiskussion 1in Gang serizen Schon auf der Arbeitstagung des Zentralkomitees
der deutschen Katholiken VO 18 bis AT 1964 beschäftigte siıch ein Arbeitskreis mı1ıt
dem bezeichnenden Titel „Der deutsche Katholizismus 1n der kulturpolitischen Aus-
einandersetzung“ mMIit der spezifisch katholischen Lage Der Bericht VO Oberstudien-
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direktor Dr Frohn1 bestätigte einen katholischen Bildungsrückstand. Zum gleichen
Ergebnis kam Pater Erlinghagen 1n eiınem Autsatz VO Aprıl So konnte cs
denn ıcht ausbleiben, dafß die katholische Bıldungssituation auch autf dem Deut-
schen Katholikentag 1n Stuttgart Antfang September 1964 sowohl 1n den öftentlichen
Versammlungen als auch 1n der Delegiertenversammlung kritisch beleuchtet wurde
un da{fß Ort die katholischen Verbände den Ansto{(ß AObe Bildung des Kulturbeirats
beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken gaben, der sıch se1it April 1965 1n
Plenarkonferenzen un besonderen Arbeitsausschüssen ständig katholische Ant-
worten auf die aktuellen Probleme der Bildung un der Kulturpolitik bemüht.

Das Hamburger Schulabkommen

Das ereignisreiche Jahr 1964 sollte aber nıcht Ende gehen, ohne daß auch 1mM
staatlichen Bereich noch eın entscheidender Anstoß für die künftige Entwicklung SC
geben worden ware. Das geschah MmMIit dem SOSCHNANNTEN Hamburger Abkommen der
Mınisterpräsidenten der Länder der Bundesrepublik ZUur Vereinheitlichung auf dem
Gebiet des Schulwesens VO 78 Oktober 1964 Das Abkommen WAar VO  3 der Ständi-
SCH Konfterenz der Kultusminister der Länder erarbeıtet worden und 1STt das Ergebnis
der jahrelangen Bemühungen der Länderkultusverwaltungen ine neuzeitliche (32<
samtgestaltung uUunNseres Schulwesens.

WwWwel Bestimmungen, die 1n ihrem Sınngehalt unterschiedlich interpretiert wurden,
sollten siıch schon bald als Ausgangspunkt der schulpolitischen Auseinandersetzungen
erweısen, 1n denen WIr immer noch stehen. Die dieser Bestimmungen die Aus-
dehnung der Schulpflicht auf Jahre konnte NUur dem Nıchtfachmann harmlos C1I-

scheinen. Auch die zweıte, mMi1t der ersten zusammenhängende Vorschrift WAar 1in ihren
Auswiırkungen 1LLUTr für den Fachmann durchschaubar. Sıie steht 1 Abkommen
dem unauffälligen Tiıtel „Einheitliche Bezeichnungen 1m Schulwesen“. Die einen wol-
len dies bloß als Auswirkung einer inneren Reform der Volksschule, die anderen als
das Ende der Volksschule 1m bisherigen Sınn verstanden wIissen. Nach dem Abkom-
inen tragt die für alle Schüler gemeiınsame vierjährige Unterstuftfe die Bezeichnung
„Grundschule“. Die auf ıhr aufbauenden Schulen heißen „Hauptschule“, „Realschule“
oder „Gymnasıum“, YSt dann wird BESART, dafß „Grundschule“ un „Hauptschule“
auch die Bezeichnung „Volksschule“ tragen können. An allen übrigen Stellen des Ab-
kommens 1St nıcht mehr VO  w} der „Volksschule“, sondern 1LLUTr noch VO  } der „Grund-
schule“ oder der „Hauptschule“ die ede

Frohn, Der deutsche Katholizismus 1n der kulturpolitischen Auseinandersetzung, 1n ! Berichte und
Dokumentationen, hrsg. VO!] Kulturbeirat e1ım Zentralkomitee der deutschen Katholiken, (Köln

2360
Erlinghagen, Zum Bildungsrückstand der deutschen Katholiken, ın dieser Zschr. 174 (1964) 50—-60
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Die Volksschulfrage wurde ZUETTST durch die Einführung eines Pilichtschuljahres
aufgeworten. Es hatte sıch geze1igt, da{fß eın Schuljahr 1Ur dann sinnvoll werden
kann, WEeln Lehrplan un Unterrichtsgestaltung mindestens für die drei etzten Schul-
jahre einheitlich NnNeu entworten werden. Angesichts der ımmer zunehmenden Kommu-
nıkation über Staatsgrenzen und Kontinente hinweg, insbesondere der Internationali-
tat des Arbeitsmarktes, konnte auch der Fremdsprachenunterricht nıcht allein autf die
bisher sogenannten weiterführenden Schulen (Realschulen un!: Gymnasıen) beschränkt
bleiben, sondern mußte aut die Pflichtschule ausgedehnt werden. FEın sinnvoller Fremd-
sprachenunterricht verlangt aber unbestritten einen möglichst frühen Begıinn.

Diese beiden Erftfordernisse Pflichtschuljahr un: Fremdsprachenunterricht 1ın der
Pflichtschule drängten dazu, die Grenze der SOgeENANNTEN „Volksschuloberstufe“ 28
den Begınn des Schuljahrs verlegen un: für die fünf etzten Pflichtschuljahre eın
einheitliches Unterrichtskonzept un: Einbeziehung eıner Fremdsprache entwerten.
Damıt W ar aber un das War das eigentlich Entscheidende zwangsläufig das Ende
der ungegliederten oder wenı1g gegliederten Pflichtschule gekommen. Sinnvoller Unter-
richt auf der ‚H Volksschuloberstute ertorderte gyebieterisch nıcht NUur die Gliede-
rung in Klassenstufen, sondern, immer möglich, die Mehrzügigkeit, die
Einrichtung VO  w} Parallelklassen. Damıt erfuhr die Mittelpunktschule, deren Einfüh-
rung iın Niedersachsen un Hessen Anlafß heftigen ıdeologischen Auseinandersetzun-
SCH gegeben hatte, ıne starke Rechtfertigung VO Standpunkt der pädagogischen
Sachgerechtigkeit, da{fß die Notwendigkeit iıhrer allgemeinen Einführung politisch
kaum noch gestrıtten werden konnte.

Das nıedersächsische Konkordat
Daß auch die katholische Kirche bereit WAafl, den Erfordernissen einer Schul-

organısatıon Rechnung tragen, zeıgte sıch beim Abschluß des nıedersächsischen Kon-
kordats VO 26 1965 Der hier einschlägige Artikel lautet:

„1 Das and gewährleistet die Beibehaltung und Neuerrichtung von katholischen
Bekenntnisschulen. Diese Volksschulen können grundsätzlich 1LLUT mi1t zleichen Schulen
zusammengefafst werden; entsprechendes oilt für Schulen, die als einz1ıge Schule 1m
Bereıich eınes Schulträgers einen weıt überwiegenden Anteıl katholischer Schüler en

Auf Antrag VO Eltern der sonstigen Erziehungsberechtigten werden 1M Bereich
örtlicher der überörtlicher Schulträger katholische Bekenntnisschulen errichtet, wenn

eine ANSCMESSCHNEC Gliederung der beantragten Schule gesichert erscheint und die schuli-
sche Versorgung anderer Schüler 1m Bereich des Schulträgers gewahrt Wll'd Daneben
bleibt die Errichtung solcher Schulen VO  - mts nach Madfißgabe der allgemeinen
Verwaltungsgrundsätze unberührt.

Das and WIFr! dafür Sorge tragen, dafß, SOWeIit katholische Schüler andere als
katholische Bekenntnisschulen besuchen, die Zahl der katholischen Lehrer srundsätzlich
dem Anteil der katholischen Schüler entspricht.“
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Der des Änderungsgesetzes Zu nı;edersächsischen Schulgesetz füllt die Rahmen-
bestimmungen des Art Abs des Konkordats 1n folgender Weiıse Aaus:

Be1i den Ma{fißnahmen Zur Bildung besser gvegliederter Schulsysteme 1St aut d1e be-
kenntnismäßige Zusammenftassung der Schülerschaft Rücksicht nehmen. Bekenntnis-
schulen sind grundsätzlich mit Schulen gleichen Bekenntnisses vereinıgen. Gemeıin-
schaftsschulen, 1n denen mındestens V. der Schüler einem Bekenntnis angehören,
sınd NUur miıt Gemeinschaftsschulen yleicher Bekenntnismischung vereinıgen; Z kön-
en ber auch Bekenntnisschulen mi1t Gemeinschaf#sschulen zusammengelegt werden, die
VO miıindestens 80 v. H Schülern des gleichen Bekenntnisses besucht werden, WEeNnNn

gleiche chulen nıcht 1n ANSCINECSSCHECT Nähe ZUr Verfügung stehen. Wenn Bekenntnis-
schulen mıiıt weniıger als Stuten und unvollständig gegliederte Gemeinschaftsschulen
miıt einem Anteil VO  } mindestens 0 Al A Schülern eines Bekenntnisses nach dieser
Bestimmung nıcht 1n besser gegliederte 5>Systeme einzubeziehen sınd, können s1ie auch mit
anderen Schulen verein1gt werden, und schlie{(ßlich können Schüler des Schuljahres
einer Bekenntnis- der einer SOprozentigen Mehrheitsschule 1n andere Schulen umsSe-
schult werden, Wenn dıe Schülerzahl nıcht für 1ne selbständige Klasse ausreicht.

Be1 den Beratungen über das Konkordat un: die Schulgesetzänderungen 1mM nıeder-
sächsischen Landtag wurde heftig gestrıtten, ob hier ine sozialdemokratische Regıie-
rung den Vorrang der Bekenntnisschule oder ob der Vatikan den Vorrang der Ge-
meinschaftsschule anerkannt habe eht 114  s VO  ; dem eingangs geschilderten Stand
des nıedersächsischen Schulgesetzes VO  — 1954 Aaus, wird INa  w objektiv SaSc dürfen, daf
jede Seıite der anderen un ıhren Interessen 1n einem echten Kompromiß 186
gekommen 1St Dabei hat der Vatikan Lasten des reinen Bekenntnisschulprinzips
Zugeständnisse die schulorganisatorischen Notwendigkeiten, das Land Nieder-
sachsen 1mM Rahmen des schulorganisatorisch Möglichen Zugeständnisse die Wahrung
des Bekenntnisprinzips gemacht.

Die schulpolitische Lage heute

Nach diesen Vorbemerkungen kann autf die derzeıitige Lage 1n den Ländern Baden-
Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen un Rheinland-Pfalz eingegangen WEeEI -

den3
BADEN-WÜRTTEMBERG

Nach Artikel 15 der baden-württembergischen Verfassung VO *1: 1953 WU[L-

den in den einzelnen Landesteilen die Volksschulen nach den Grundsätzen und Be-
stımmungen erhalten, die dort Ta der Volksabstimmung über die Bıldung des
uen Landes, 1951 gegolten hatten. SO blieb 1 früheren Land Baden und
1 Landesteil Nordwürttemberg die christliche Gemeinschaftsschule als einzıge Schul-

Der Autsatz wurde 19 1967 1mM Manuskrıipt abgeschlossen und konnte noch bıs Anfang Fe-
bruar miıt den wichtigsten Daten erganzt werden. Die Entwicklung danach mu{ßte unberücksichtigt bleiben.
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{Orm, während 1m Landesteil Südwürttemberg-Hohenzollern yemäfß der dortigen Ver-
{assung VO  e 1947 die Eltern weiterhin 7zwischen Bekenntnis- un Gemeinschaftsschulen
wählen konnten. Die Verfassung VO 11 14 1953 bestimmte auch, da{fß bei der (2e=
staltung des Erziehungs- un: Schulwesens grundsätzlich das Elternrecht berücksich-
tigen sel., Das Nähere sollte eın miıt Zweidrittelmehrheit beschließendes Schulgesetz
regeln.

Nach den Auseinandersetzungen über den Schulkompromiß in der verfassung-
gebenden Versammlung herrschte 1n den rolgenden Jahren zunächst Schultriede. Als
jedoch der VO  3 Kultusminister ahn konzipierte Schulentwicklungsplan 1m Jahr 1964
Von Landtag verabschiedet wurde, brach der Streıit MI1It Heftigkeit wieder Aaus.

Eın Kernstück des Plans WAar die Bildung Jeistungsfähiger Volksschulen, besonders die
Gliederung der Volksschuloberstufen in Jahrgangsklassen. Da dies ohne Zusammen-
fassung wen1g gegliederter Schulen nıcht durchführbar Wal, kam gerade 1m „Eltern-
rechtsgebiet“ Südwürttemberg-Hohenzollern Schwierigkeiten, weil dort Schulen
verschiedener Bekenntnisse oder Bekenntnis- un: Gemeinschaftsschulen hätten -p W N sammengelegt werden mussen. Wiährend sıch die evangelischen kirchlichen Stellen VO  3

Anfang für die christliche Gemeinschaftsschule als einzıge Ööfftentliche Schule auch 1n
Südwürttemberg-Hohenzollern aussprachen, bestanden die Ordinarıiate 1n Rottenburg
und Freiburg (dieses für den hohenzollernschen Anteıl) auf der Beachtung des Eltern-
rechts: sollten LLULFT- Schulen des gyleichen Bekenntnisses zusammengefafßt werden: Be-
kenntnısminderheiten sollten WwW1e€e bisher die Schulen der Bekenntnismehrheit besuchen.
Die evangelische Seıite verwiıes darauf, daß dann be1 der Konfessionsstruktur des Lan-
desteils mi1t seiner überwiegend katholischen Bevölkerung für die evangelıschen Kın-
der keine gleich leistungsfähigen Schulen gebildet werden könnten, un: da{ß V all-

gelischen Eltern nıcht uzumuten sel, iıhre Kınder 1n katholischen Schulen 1m Geılst des
anderen Bekenntnisses erziehen lassen. SPD un: FDP ließen alsbald erkennen, dafß
S1ie tür die Einführung der christlichen Simultanschule als Regelschule eintreten WUur-
den Die CGCDU hielt sıch zurück, yab aber verstehen, dafß INn  . einen völligen Ver-
zıcht autf das Elternrecht von ıhr nıcht TW  en könne. Dıie Landesregierung
Mınisterpräsident Kıesinger wollte keine eıgene Gesetzesinıitiative ergreifen, bemühte
sıch aber in Verhandlungen mMi1t beiden Kırchen ine möglichst für alle annehmbare
Lösung.

Diese Bemühungen Eraten in ıne NeUeE Phase, als die FDE: damals Koalıtionspart-
ner der GCDU, Anfang Julı 1966 ankündigte, sS1e werde noch VOT der 5Sommerpause
einen Gesetzentwurt einbringen, der die christliche Gemeinschaftsschule als allgemeıne
öftentliche Volksschule für das an Land vorsehe. Doch kam iıhr die SPD mıit einem
inhaltlich yleichlautenden Antrag UVOo Die politische Sıtuation spıtzte sıch krisenhaft
Z als Ministerpräsident Kiesinger öfftentlich seiınen Rücktritt ankündigte, falls das
Elternrecht auf Wahl der Schulart Uus der Landesverfassung gestrichen werde, w1e ecS5

die FDP forderte. Dıie CD  e legte auch jetzt noch keinen Gesetzentwurtf VOT, sondern
gab Ende Juli 1966 lediglich Leıitsätze bekannt, 1n denen S1€e eın einheitliches Schul-
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ZESELZ für das NZ Land, sondern Nnur 1ine „kleine Lösung“ für Württemberg-Hohen-
zollern vorsah. Danach sollte das Elternrecht künftig 11Ur och als Antragsrecht aut
Errichtung VON Bekenntnisschulen geltend gemacht werden. Wo eın solcher Antrag
nıcht gestellt wırd oder die Voraussetzungen eines geordneten Schulbetriebs ehlen,
sollte dıe christliche Gemeinschaftsschule für alle Schüler verbindlich se1in. Der Entwurf,
den die GD  S schließlich vorlegte, bezog sıch jedoch 1LLUT auf die Bildung VO  a Haupt-
schulen und wollte auf einer Bekenntnisschule iıne Bekenntnisminderheit VO  e} höch-

15 0/9 der Schüler zulassen. Be1 der Beratung der drei Entwürfe 1mM Landtag
herrschte 7zwiıischen SPD un FDP fast völlige Übereinstimmung. Sıe wollten die christ-
liche Gemeinschaftsschule badischer Prägung Z Regelschule für das Land iINa-

chen un Bekenntnisschulen 1Ur als Privatschulen mMi1t weıitgehender staatlicher För-
derung zulassen.

In diesem Augenblick machte der Stuhl über die Nuntijatur das Auswärtige Amt
un dieses die Landesregierung darauf aufmerksam, daß die Stuttgarter Gesetzent-
würte den Bestimmungen des Reichskonkordats über das Elternrecht widersprächen.
Eın 1nweI1ls auf dıe unentwegte Vertragstreue des Stuhls wurde VO Auswärtigen
Amt un der deutschen Oftentlichkeit aufgefaßt, da{fß 1mM Fall einer Mißachtung des
Konkordats VO  3 deutscher Seıite auch der Stuhl nıcht mehr gehalten sel, andere
Teıle des Reichskonkordats, eLIw2 über die kirchlichen Jurisdiktionsbezirke 1m SOW Jet1-
schen Besatzungsgebiet un: Jense1ts VO  w der un Neiße, weıter eachten. Dieser
Schritt verschärfte Eerneut die Auseinandersetzungen 1n der Oftentlichkeit. Die Landes-
regierung bemühte sıch 1U  w 1ne Kompromifßlösung: die adische christliche Ge-
meinschaftsschule solle ZWAar als Regelschule für das an Land eingeführt werden,
1m südwürttemberg-hohenzollernschen Landesteil sollten aber Bekenntnisschulen als
öffentliche Antrags- oder als prıvate Schulen miıt staatlicher Fiınanzıerung erhalten
leiben.

Unglücklicherweise kam auch noch Gegensätzen 7zwischen verschiedenen Res-
der Landesregierung. Das Kultusministerium hatte 1n Südwürttemberg-Hohen-

zollern 1ine Reihe VO  3 Nachbarschaftsschulen ohne „Etikett®, also weder als Be-
kenntnis- noch als christliche Simultanschulen gebildet. Das Justizministeriıum hatte in
eiınem Rechtsgutachten erklärt, auf Grund des Schulverwaltungsgesetzes edürfe ine
solche Zusammenfassung VO  ' Schulen verschiedener Schulform der Zustimmung der
Eltern. Während aber das Justizminısterıum auch och iıne nachträgliche Befragung
der Eltern für möglich hielt, veritirat das Staatsministerium die Auffassung, dıe Ab-
stımmung musse der Schulzusammenfassung vorausgehen. Diese interne Auseinander-
SETZUNG wurde bekannt, als die Ordinariate VO  3 Rottenburg un Freiburg beim Ver-
waltungsgerichtshof für Baden-Württemberg ine Klage auf Feststellung der Ver-
fassungs- un: Gesetzwiıdrigkeit des Vorgehens des Kultusministeriums erhoben4.

Ende Januar 1967 Z das Kultusministerium die angefochtenen Erlasse zurück; doch gyeht der Rechts-
streıit das Konkordat unvermindert weıter.
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In dieser völlig unübersichtlichen Lage begannen nach der Wahl des Ministerpräsıi-
denten Kiesinger ZU Bundeskanzler die Koalitionsverhandlungen. Dabei yingen alle
Parteien 1n der Schulfrage VO ıhren zuletzt eingenommenen Positionen AUsS. Die € *1}  e
versuchte, VOL allem 1n den Verhandlungen mit der FDEP: den Weiterbestand der Be-
kenntnisschulen 1n Württemberg-Hohenzollern als öftentlicher Antragsschulen e1i-

reichen. Als S1€e jedoch spaten Abend des 1966 erfuhr, dafß die EDP siıch
nıcht zuletzt Cn der Übereinstimmung in der Schulfrage einer Kleinstkoalition
MI1t der SPD entschlossen habe, einıgte S1€e sıch innerhalb weniıger inuten mMI1t der
SPD, W as inzwischen 1n einem Gesetzentwurt der Landesregierung VO 18
967 seinen Niederschlag gefunden At, Danach soll der eingangs erwähnte Artikel T5
Abs der Landesverfassung künftig lauten:

„Die öffentlichen Volksschulen haben die Schulform der cQhristlichen Gemeinschaftts-
schule nach den Grundsätzen der Bestimmungen, die 1951 1n Baden für die
Simultanschule MI1t christlichem Charakter gegolten haben.“

Der bisher 1n Artikel 15 Abs Satz enthaltene Grundsatz des Elternrechts wiırd
1n gleichem Wortlaut 1n Abs des ue1n Artikels übernommen. Den besonderen Ver-
hältnıssen 1n Südwürttemberg-Hohenzollern wiırd dadurch Rechnung etiragen, daß
überall dort, 31 1966 öffentliche Bekenntnisschulen bestanden haben, diese
auf Antrag 1in priyate Bekenntnisschulen umgewandelt werden, wobei solche Anträge
bıs Zu 1973 mögliıch sind. Diese Frist annn durch Gesetz, das eıner Zweidrittel-
mehrheit bedarf, verlängert werden. Fuür die Errichtung privater Bekenntnisschulen
wırd als wichtigste Bedingung ZENANNT, daß 1mM Gebiet des Schulträgers der Bestand
mındestens einer Ööffentlichen (also sımultanen) Volksschule gewährleistet leiben MUu
Andererseits übernimmt das Land die Kosten für die Lehrer privaten Schulen sOWw1e
die laufenden Sachkosten in vollem Umfang. Für die Errichtung der Schulgebäude er-

häalt der Schulträger Zuschüsse 1n ÜAhnlicher SÖhe w1e die JIräger der öffentlichen Schu-
len Dieser Entwurf wurde VO Landtag 26 1ın erster Lesung beraten und

mi1t 89 Z Stimmen ANSCHOIMMCN., Gegen das (jesetz stimmtenA die FDP un
auch Abgeordnete der CD  =

BAYERN

Nach Artikel 135 der bayerischen Verfassung sind die öffentlichen Volksschulen
Bekenntnis- oder Gemeinschaftsschulen. Die Wahl der Schulart steht den Erziehungs-
berechtigten frei. Gemeinschaftsschulen sınd jedoch 1Ur 1n Orten mMIit bekenntnismäßig
gemischter Bevölkerung auf Antrag der Erziehungsberechtigten errichten. In den
Bekenntnisschulen werden 11UT solche Lehrer verwendet, die gyeeıgnet un bereit sind,
die Schüler nach den Grundsätzen des betreftenden Bekenntnisses unterrichten un

erziehen.
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Dıie schulpolitischen Auseinandersetzungen 1n Bayern begannen, als Kultusminister
Huber den Entwurf einem uen Volksschulgesetz vorbereitete. uch hier sing CS

die Verwirklichung der organısatorıschen Forderung des Hamburger Abkommens,
die Volksschulen ausreichend gegliederten Schulkörpern auszubauen. Der Entwurtf
wollte dieses Ziel Beachtung der Vorschriften der bayerischen Vertfassung und
der 1n den Kırchenverträgen verankerten Rechtsstellung der Bekenntnis- un: Gemein-
schaftsschulen erreichen. Dieses Bestreben 1St. verständlıch, weıl die Vertrage Bayerns
miıt dem Vatıkan un: der evangelıschen Kirche VO 1925 1n Artikel 1872 der
Verfassung ausdrücklich für 1ın raft befindlich erklärt wurden un weil ine Ver-
fassungsänderung nıcht LLULTE einer Zweidrittelmehrheit 1m Landtag, sondern auch eines
Volksentscheids bedarft. Im Unterschied fast allen übrigen Ländern estand ZW1-
schen dem katholischen Episkopat un! der evangelisch-lutherischen Landeskirche volle
Übereinstimmung über den Vorrang der Bekenntnisschule. Dıie Kirchen sıch
auch eInN1g, daß das Problem konfessioneller Mıiınderheiten durch die Anstellung Von

Lehrern des Minderheitsbekenntnisses 1ın den Schulen der anderen Konftession ent-

schärft werden solle iıne entsprechende stillschweigende Praxıs estand ohnehin schon
seit längerer eıt

In der allein VO  - der CSU gebildeten Landesregierung gab zunächst Meınungs-
verschiedenheiten über die Verfassungsmäßigkeit eines solchen Gesetzes. Im Maı 1966
befand der Mınıisterrat, Artikel 135 der Verfassung schließe die Errichtung VO  w} Mın-
derheitsplanstellen Aaus. Schließlich kam eiınem Kompromikß: Falls mehr als 75 V,

der Schüler einer Bekenntnisschule (ın Schulen mi1t mehr als Klassen 15 einem
anderen Bekenntnis angehören, solle autf Antrag der kirchlichen Oberbehörde eın tür
das Lehramt öftentlichen Volksschulen ausgebildeter Lehrer verwendet werden, der
geeignet sel, den Religionsunterricht für die Schüler des Minderheitsbekenntnisses
übernehmen. Er solle auch Unterricht 1ın anderen Fächern erteilen. Die Bestimmung
wurde Bezugnahme auf Artikel Absatz des Grundgesetzes un Artikel 136
Absatz der bayerischen Verfassung gerechtfertigt, wonach der Religionsunterricht
ordentliches Lehrfach aller öffentlichen Schulen 1St un:! 1n Übereinstimmung mMi1t den
Grundsätzen der betreffenden Religionsgemeinschaft erteilt wiırd.

Der Gesetzentwurtf wurde VO  w der Staatsregierung D verabschiedet un! be-
reıits T 1m Landtag 1n erster Lesung beraten. In den Ausschußberatungen kam

sofort scharten Kontroversen der (CSU mi1t SPD un: FD  3& Dıiese Parteien tor-
derten ine Verfassungsänderung, die volle Gleichberechtigung der christlichen Ge-
meinschaftsschule mMI1t der Bekenntnisschule sichern. Die FDP entschlof sıch ZUr Eın-
leitung eines Volksbegehrens. Die SPD reichte iıne Verfassungsklage e1n, weil Ss1ie die
1mM (Geset7z vorgesehenen Minderheitsplanstellen für verfassungswidrig hielt Ungeach-
tet dieser Aktionen wurde das (zeset7z mMi1t den 106 Stimmen der CSU-
Abgeordneten die Stimmen der SPD un FDP bei Stimmenthaltung VO  a Ab-
geordneten der Bayernparteı ANSCHOMMCN. uch die FDP kündigte nunmehr ine Ver-
fassungsklage Noch während des Landtagswahlkampfes 1im Herbst 1966 gelang
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der EDP; der notwendigen 01010 fast 100 000 Unterschriften für die Eıinleitung
des Volksbegehrens aufzubringen. Für das Volksbegehren selbst blieb s1e jedoch MI1t
9,4 v H der Unterschriftten aller Wahlberechtigten knapp den geforderten
10 V Damıt 1St diese Aktion gescheitert. Bemerkenswert 1St dabei,; daß sich der
Landesvorstand der SPD VO  e dem Plan der FEDP distanzıerte, weıl mehr als diese
erstrebe, nämlich ıcht 1Ur die Gleichstellung der Gemeinschaftsschule MI1t der Be-
kenntnisschule, sondern grundsätzlich die Gemeinschaftsschule als Regelschule.

Da dıe CSU bei der Landtagswahl VO 11 1966 ihre absolute Mehrheit behal-
ten hat, 1St auch für die nächsten Jahre iıne Änderung der miıt dem bayeri-
schen Schulgesetz erreichten Regelung LLUTL für den Fall W:  9 da{fß die CSU
celbst siıch dazu entschließen sollte. Den Anstofß könnte ine Entscheidung über die
Verfassungsklage geben, WE nämlich die Verwendung VO  3 Minderheitslehrern
den Bekenntnisschulen als verfassungswıdrıig erklärt würde.

ORDRHEIN- WESTFALEN

Nach Artikel 10 der Nordrhein-westfälischen Verfassung sınd die Volksschulen Be-
kenntnisschulen, Gemeinschaftsschulen oder Weltanschauungsschulen. Die Wahl der
Schulart steht den Erziehungsberechtigten Auf deren Antrag sind in einem durch
(Gesetz festzulegenden Vertfahren Schulen der verschiedenen Art einzurichten, SOWeIlt
eın geordneter Schulbetrieb gewährleistet ISt- Auch die wen1g gegliederte un ungeteilte
Schule oilt grundsätzlıch als vyeordneter Schulbetrieb.

Der Ansatz schulpolitischen Auseinandersetzungen lag bereits in der Haltung
der Parteıen 1mM Wahlkampf für dıe Landtagswahl VO 1966 Die Koalitions-
vereinbarungen 7zwischen CD  S und FDP enthielten unzweifelhaft auch Abmachungen
über schulpolitische Reformen. ber Erst. Ende Oktober 1966 gaben die Freien Demo-
kraten iıhre Vorstellungen bekannt: urch Verfassungsänderung solle die ungegliederte
Schule nıcht mehr als geordneter Schulbetrieb gelten, der Elternwille solle grundsätz-
ıch 1n geheimer Abstimmung festgestellt un: die bisherige Volksschule nach dem
4. Schuljahr institutionell 1in Grund- un Hauptschule werden, wobej die
Hauptschule als weiterführende Schule 1n der Regel als Gemeinschaftsschule
tühren sel. Anders als 1n Bayern nahmen die Kirchen völlig entgegengesetzZtie Stand-
punkte e1in. Wiährend die Bischöte VO  ; Essen, Köln, unster un Paderborn I
966 in einem Hirtenbriet ZUT Schulfrage die katholischen Eltern aufriefen, sıch bei
der Errichtung VO  - Hauptschulen für Schulen mM1t katholischem Bekenntnischarakter
einzusetzen, sprachen sich die Leıtungen der evangelıschen Landeskirchen des Rhein-
landes, VO  3 Westfalen un VO  e Schaumburg-Lippe übereinstimmend für die aupt-
schule als christliche Gemeinschaftsschule Aaus

Als 1m Zug der Bonner Koalitionsverhandlungen die der FDP angehörigen Miınıiıster
Aaus der Landesregierung ausschieden, verstärkten sıch die Fühlungnahmen 7zwischen
CDU und SPD, die Zanz offensichtlich auch 1n Düsseldort auf die Bildung eiıner E
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ßen Koalition hinarbeiteten. Da{iß dabeji auch über die Schulfrage intens1ıv verhandelt
wurde, wırd VO  3 keinem der Beteiligten bestritten. Nach der Regierungsbildung wurde
weni1gstens sovıel bekannt, daß sıch die CAIUI gegenüber einer Verfassungsänderung
1n Rıchtung autf die Beseitigung der ungeteilten Schule entgegenkommend gezeigt habe
Ob und wıieweılt auch ein Eiınverständnis über die institutionelle Teilung der Volks-
schule 1ın Grund- un Hauptschulen un: über dıe Ausübung des Elternrechts, gerade
bei der Errichtung VO  a} Hauptschulen, erzielt Wal, bleibt nach W 1e VOrTr unbekannt. Der
Sprecher der SPD kündigte bei der Debatte über die Regierungserklärung LL
einschneidende Reformen Nach den Vorstellungen dieser Parte1ı soll das Eltern-
recht künftig NUur noch 1n geheimer Wahl ausgeübt werden. Die Hauptschule oll ıne
eigenständige Schulform bilden und in der Regel christliche Gemeinschaftschule se1in.

RHEINLAND-PFALZ

ach Artikel 29 der Verfassung VO  3 Rheinland-Pfalz sind die öftentlichen Volks-
schulen Bekenntnis- oder christliche Simultanschulen. An Bekenntnisschulen werden
die Schüler VO  $ Lehrern gleichen Bekenntnisses unterrichtet un CrZOgCNM, wobei Er-
ziehung und Unterricht VO  } den religiösen un! sıttlichen Grundsätzen dieses Bekennt-
nısses bestimmt werden. Die Wahl der Schulart steht den Erziehungsberechtigten frei.

In Rheinland-Pfalz WTr noch 1m Verlaut des Jahres 1965 keine Inıtiatıve der Lan-
desregierung für eın Schulgesetz erkennbar. So rachte die SPD 1965
ein Landesgesetz ZUur Änderung des Volksschulgesetzes e1n, das die Folgerungen AUS

dem Hamburger Abkommen ziehen sollte. Der Entwurf hielt sıch durchweg 1MmM Rah-
inen der geltenden Verfassung. Er ehielt den Begrift der Ööffentlichen Volksschule bei
un wollte lediglich 1n das Volksschulgesetz die Bestimmung aufnehmen:

„Übersteigt die Zahl der Schüler eiıner Bekenntnisminderheit die Klassenmeßzahl,
1St eın Lehrer des Minderheitsbekenntnisses bestellen

Dies WAar der einz1ıge wesentliche Unterschied VO  $ dem Entwurf elınes Änderungs-
ZU Volksschulgesetz, den die Landesregierung 1966 vorlegte. Yst

während der Beratung beider Entwürfe 1m kulturpolitischen Ausschufß des Landtags
ITA die Frage des Minderheitenschutzes mehr un mehr 1n den Vordergrund. Das
Problem hat 1n Rheinland-Pfalz seine besondere Bedeutung, weil siıch die Konfessions-
verhältnisse un auch die Schulformen in den Landesteilen stark unterscheiden?. Dıiıe
hohe Zahl der ein- un: zweiklassigen Volksschulen VO  $ insgesamt 3030 mıiıt
24,9 ar aller Volksschüler) kommt hinzu. Be1 einer Schulzusammenfassung tür die
Volksschuloberstute Wr deswegen vorauszusehen, daß 1m Bekenntnisschulgebiet

5 Während 1m SanNzZCN Land 56,2 V, Katholiken 41,7 Protestanten gegenüberstehen (Z
sonstige), lauten die Zahlen tür das Verhältnis Katholiken-Protestanten ın den Regierungsbezirken ganzZ
anders: Koblenz 63,9 V, H.-34,6 AA H, Trıer ‚0—9‚ r Montabaur 1,1—47,4, Rheinhessen 4,9—51,1, Pfalz
42,7-54,8
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VOL allem den ZUr Diözese Trier gehörenden Regierungsbezirken Koblenz un
Trıer ein erheblicher 'Tejl der evangelıschen Schüler als Minderheit katholische Be-
kenntnisschulen würde besuchen INusSsen

Es Mag SCHMI, daß die FDP deren maßgebliche Politiker Rheinland-Pfalz durch-
WCS evangelisch sind Aaus solchen Gründen Ende Juniı 1966 Nen für ihren Koalijitions-
partner CII völlig überraschenden Antrag aut Änderung des Schulartikels der Ver-
fassung einbrachte Der Artikel sollte fortan heißen „Die öftentlichen Hauptschulen
sind christliche Gemeinschaftsschulen

IDieser Vorsto(ß löste bei den anderen Parteıen sofort weıltfere Inıtıatıven Aaus Schon
nächsten Tag überraschte die rheinland pfälzische SPD INIL der Erklärung, S1C

werde ebenso WIeC die CDU den FEFDP Antrag ablehnen, datür aber Nen Antrag aut
C1NEC Verfassungsänderung über das Elternrecht bei der Bıldung VO  e} Hauptschulen VOTLr-

legen Das echt der Eltern auf Mitwirkung bei der Erziehung un Bildung ihrer
Kinder SC1 respektieren un finde LLUTL dort Grenzen, der Anspruch des
Kindes autf 1116 Zute Bıldung nıcht mehr yewährleistet SC1 Die christliche Geme1in-
schaftsschule werde WAar nach Meınung der SPD den Notwendigkeiten Bereich der
Hauptschule besten gerecht S1C dürte jedoch nıcht durch staatlichen Zwang herbei-
veführt werden Dementsprechend rachte die SPD Fraktion 1966 Nnen IJr
antrag e1in wonach dem Artikel 29 der Verfassung der Absatz angefügt werden sollte

„Be1 der Bildung VO Hauptschulen entscheiden die Erziehungsberechtigten gehei-
Iner Abstimmung, ob die jeweılıge Hauptschule als christliche Simultanschule der als
Bekenntnisschule eführt WIrCk

Die CD  E die auch 1er noch 1Ne mögliche Gefährdung des Elternrechts sah legte
schon W E1 Tage SPater 1eN CISCHNECHN Urantrag VOTr, der WAar den Vorschlag der SPD
tast wörtlich übernahm, aber durch die Anordnung innerhalb des Verfassungstextes
auch die Spatere Umwandlung Hauptschule 11le Schule anderer Schulart —

möglichen sollte Während der Landtag den FDP Antrag ablehnte, überwies die
Anträge der CD  S& un SPD die Ausschußberatung Auch dort traten GD  S un
SPD tür die Beachtung des Elternrechts 6111 Die FDP torderte weıterhin die ZESCTZ-
ıche Sımultanisierung der Hauptschule

Unmittelbar nach der Wiederaufnahme der Parlamentsarbeit Antang September
9266 beschloß der kulturpolitische Ausschu{fß des Landtags auf Inıtıatıve SC11165 Vor-
sıtzenden, des SPD Abgeordneten Fuchs, öffentlichen Sıtzung die Vertreter
der Lehrerverbände un: der beiden Kiıirchen den Anträgen auf Verfassungsände-
rung hören In dem Anhörverfahren 76 1966 sprachen sıch die Vertreter
der evangelischen Kiırche Hessen un: Nassau, der evangelischen Kırche Rhein-
and un der protestantischen Landeskirche der Pfalz IN uancen dafür
Aaus die Hauptschule als weıterführende Schule anzusehen un: S1CE möglichst als christ-
ıche Gemeinschaftsschule errichten Als Vertreter der für Rheinland Ptalz ZusiLan-e n A l An A e ll digen Ordinariate Köln, Limburg, Maınz, Trier und Speyer entwickelte Generalvikar
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Dr Paulus, Trıer, die Auffassung, mit dem 1n den Anträgen VO  =) CDU und SPI) VOT-

gesehenen Abstimmungsverfahren werde eın miıt dem Elternrecht schlechthin Nıver-
einbares Element 1n das Schulwesen des Landes eingeführt. Elternrecht un Mehrkheits-
recht selen völlig verschiedener AÄrt: jedes Elternpaar habe 11Ur das Recht, über die
Erziehung seıiner eigenen Kınder bestimmen. Die vesetzliche Anordnung einer be-
stimmten Schulart wıderspreche ebenso der Bekenntnis- un Gewissenstreiheit WI1e die
Eiınführung einer Schulart durch Mehrheitsabstimmung der Eltern. Es komme hinzu,
da{ß die einzelnen Eltern MmMIiIt der Anmeldung ihrer Kınder einer Schule iıhren Wıiıllen
bereits bekundet hätten. Der Staat habe deshalb keinen Grund, die Eltern einer

Bekundung ihres Willens aufzurufen oder Sar S1e dazu zwıngen. Man musse
versuchen, ohne Vergewaltigung der Anhänger der einen oder anderen Schulart VOonNn

Fall Fall Dpragmatische Lösungen finden
Schon 7 We]1 Tage nach diesem Anhörverfahren brachte die SPD völlig überraschend

einen uen Antrag auf Verfassungsänderung e1IN. Danach sollten die Hauptschulen
1ın der Regel christliche Gemeinschaftsschulen se1In. Bekenntnisschulen sollten auf An-
trag VO  3 Erziehungsberechtigten errichtet werden, sSOWeIlt dadurch eın geordneter
Schulbetriehb nıcht beeinträchtigt werde. Nachdem der Sprecher der katholischen Or-
dinariate das Abstimmungsverfahren eindeutig abgelehnt habe, hıeflß die Begrün-
dung dieses Schritts, se1i INan eiınem Punkt angekommen. Wenn jetzt die aupt-
schule ZU Objekt der Abstimmungsmaschinerie werde, musse INa  e ernstlich den
Schulfrieden türchten. Im Gegensatz ZU Antrag der FDP werde das Elternrecht nıcht
An gZETLASLEL, da ja die Bekenntnisschule als Antragschule bestehen bleibe. In diesem ZALE
sammenhang deutete der Vertreter der SPD auch d} se1ine Parte]l stehe eınem Kon-
kordat nach dem Beispiel Niedersachsens durchaus DOSItLV vegenüber, WEn dabej die
moderne Entwicklung der Hauptschule entsprechend sanktioniert werde. Im übrigen
se1 die SPD überzeugt, daß iıhr Antrag MIit dem Reıichskonkordat 1n Einklang
stehe.

Darauthin brachte auch die C  S eiınen Antrag auf Verfassungsänderung e1ın,
dessen Kernsätze lauten:

„Kann iıne Hauptschule 1Ur durch Zusammenfassung VO  3 Schulen verschiedener
Schularten erreicht werden, 1St den Erziehungsberechtigten Gelegenheit geben, in
einem geheimen Vertahren beantragen, in welcher Schulart die Hauptschule errichtet
werden oll Ist nach dem Ergebnis des Antragverfahrens eın geordneter Schulbetrieb
nıcht gewährleistet, 1St dıe Hauptschule als christliche Gemeinschaftsschule C1I-
richten. In Ausnahmefällen, insbesondere für Bekenntnisminderheiten, kann eine aupt-
schule auch einzüg1g errichtet werden.“

Dıieser Vorschlag ware der tatsächlichen Lage in Niedersachsen nach dem Konkordat
sehr nahegekommen, obwohl be] der rheinland-pfälzischen Lösung die Rücksicht autf
das Elternrecht noch stärker 1mM Vordergrund gestanden hätte.

In der Landtagssitzung VO 24 967 erreıchte der Antrag der SPD nıcht die NOt-

wendige verfassungsändernde Mehrkheit, obwohl auch die FDP un evangelische Ab-
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Der Streit die Kı 9n Jessionsschule
geordnete der CD  - tür ıh stiımmten. Andererseits verhinderten SPD un FDP —-

sammen mMI1t einem evangelischen CDU-Abgeordneten, dafß der NeEUeEe Antrag der CD  C
1in die Ausschufßberatung überwiesen wurde. Damıt 1st die gesetzgeberische Regelung
der Schulfrage in Rheinland-Pfalz einem Punkt angelangt, obwohl wenıge
Tage VOr der Landtagssitzung der Landeselternbeirat anderem folgende Stel-
lungnahme abgegeben hatte:

„Ausgehend VO dem Grundsatz, daß der Schulfrieden gewahrt leiben sollte, spricht
sich der Landeselternbeirat Regelungen AuUS, die einer bestimmten Schulart als
Regelschule den Vorrang einräumen.

Der Landeselternbeirat vertritt die Auffassung, da{fß grundsätzlich die mehrzügige
Hauptschule angestrebt werden soll, da{ß ber uch die einzügige Hauptschule VO der
Funktion un VO' pädagogischen Auftrag her Gewähr für eınen veordneten Schul-
etrieb bietet.

Der Landeselternbeirat befürwortet daher Regelungen, die den Öörtlichen Gegeben-
heiten Rechnung tragen und 1n wohlverstandener Toleranz wirklichkeitsnahen und
optimalen Lösungen tühren. Dabe:i sollten die Grundsätze einer neuzeitlichen Raum-
ordnung eachtert un: die Einzugsgebiete sinnvoll begrenzt werden.

Der Landeselternbeirat 1STt 1mM übrigen der Ansicht, da die Grund- und Hauptschule
die verbindende Bezeichnung ‚Volksschule‘ beibehalten oll Er bejaht den erweıterten
Bildungsauftrag der Hauptschule und rwartet, daß dementsprechend auch die Grund-
schule dıe iıhr gebührende Förderung erfährt.“

TIrotz dieser abgewogenen und maßvollen Haltung der unmıiıttelbar der Schule
Beteiligten, un obwohl nach der Landtagssitzung alle Parteijen Ööffentlich erklärt hat-
tCH S1e wollten versuchen, in gemeınsamen Gesprächen doch noch einer Lösung
kommen und auch schon mi1ıt den Verhandlungen begonnen haben), 1St befürchten,
dafß die Schulfrage einem der Hauptthemen des Wahlkampfes ur  . die Landtagswahl
VO 1967 wird;: denn inzwiıschen hat der Landesvorstand der SPD einstimmi1g
die Landtagsfraktion aufgefordert, in keinem Fall davon abzugehen, daß für die
Hauptschule die christliche Gemeıinschaftsschule die Regelschule, die Bekenntnisschule
1Ur Antragsschule seıin oll TIrotz der Belastung, dıe das für Koalitionsverhandlungen
nach den Wahlen bedeutet, 1St mehr als fraglich, ob sıch die C’DU diesem Diktat
beugen wird.

Diese UÜbersicht über die augenblickliche schulpolitische Lage 5ßt erkennen, daß
sıch bei aller Unterschiedlichkeit der Ausgangsposıtion in den einzelnen Ländern
einheitliche Entwicklungslinien abzeichnen, die sıch LLUTr schr schwer oder S4728 nıcht mehr
rückgängig machen lassen werden. Welche Folgerungen siıch daraus für die katholische
Haltung ergeben un W 4S VOT allem politisch VO katholischer Seıite mıt einıger Aus-
sıcht auf Erfolg vertireten und angestrebt werden kann, das soll 1n einem weıteren Auf-

dargelegt werden.
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